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Zuschussprogramm 

für Balkonkraftwerke 
 

Richtlinie des Landkreises Mayen-Koblenz 

zur Bezuschussung von Balkonkraftwerken 
auf Grundlage des Beschlusses des 

Kreisausschusses vom 15. April 2024 
 

1. Zielsetzung und Zuwendungszweck 

Mit dem Zuschussprogramm für „Balkonkraftwerke“ 

unterstützt der Landkreis die Errichtung und den Be-

trieb von kleinen steckerfertigen Photovoltaikanla-

gen (Plug & Play-PV-Anlagen) in Privathaushalten. 

Es soll dazu beitragen, den Ausbau erneuerbarer 

Energien auf lokaler Ebene zu fördern und Anreize 

für die gesteigerte Nutzung von Photovoltaikstrom 

zum Eigenverbrauch bieten, gerade auch für private 

Haushalte ohne Wohneigentum oder geeignete Flä-

chen für größere PV-Anlagen. Hierdurch soll eine 

breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 

der Energiewende erzielt werden. Zudem soll durch 

die Verringerung von Treibhausgasemissionen ein 

Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 

2. Finanzierung und Gesamtbudget 

Das Zuschussprogramm wird zu 100% durch Förder-

mittel des Landes Rheinland-Pfalz finanziert. 

Insgesamt stehen 150.000 Euro aus dem Landesför-

derprogramm "KIPKI" (Kommunales Investitionspro-

gramm für Klimaschutz und Innovation) zur Verfü-

gung. 

3. Begriffsdefinition 

Als „Balkonkraftwerk“ werden in dieser Richtlinie 

Anlagen zur Erzeugung von Strom mit einem oder 

mehreren Photovoltaikmodulen verstanden, die un-

mittelbar über eine geeignete Steckdose an das 

Hausnetz angeschlossen sind. Ein Balkonkraftwerk 

besteht in der Regel aus folgenden Komponenten: 

Photovoltaikmodul(e), Wechselrichter, Verbin-

dungskabel, Halterungen bzw. Aufständerungen. 

4. Gegenstand der Bezuschussung 

Bezuschusst werden ausschließlich steckerfertige 

Balkonkraftwerke bzw. Plug & Play-PV-Anlagen in-

klusive aller Anlagenkomponenten mit einer Wech-

selrichterleistung von maximal 800 Watt, die an 

Wohngebäuden/-einheiten im Landkreis Mayen-

Koblenz neu errichtet werden. 

Das erworbene Balkonkraftwerk muss den einschlä-

gigen nationalen und internationalen Normen (z.B. 

CE-Richtlinie) entsprechen. Eigenbauten, Prototy-

pen, gebrauchte Anlagen wie auch mobile Strom-

speicher sind nicht zuschussfähig.  

5. Geltungsbereich und Fristen 

Der Zuschuss wird gewährt, wenn das Balkonkraft-

werk zwischen dem 1. August 2024 und  

dem 31. März 2026 erworben und registriert 

wurde.  

Balkonkraftwerke, die vor oder nach diesem Zeit-

raum erworben wurden, sind nicht zuschussfähig. 

Der Antragsteller verpflichtet sich, das geförderte 

Balkonkraftwerk innerhalb einer festgelegten Halte-

dauer von 2 Jahren (beginnend mit Datum der För-

derzusage) nicht zu veräußern. 

6. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind ausschließlich private Haus-

halte im Landkreis Mayen-Koblenz. Hierzu zählen 

Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen 

und Eigentümer selbstbewohnter Wohngebäude. 

Anträge für Balkonkraftwerke an fremdvermieteten 

Objekten durch Eigentümer, sowie Hausverwaltun-

gen und gewerblich genutzte Immobilien sind von 

dem Zuschussprogramm ausgeschlossen. 

7. Zuschusskonditionen 

Der Zuschuss beträgt 33%  

der Anschaffungskosten (brutto). 

Maximal 150,00 € je Antrag. 

 

Je Antrag / Haushalt / Wohneinheit wird nur ein Bal-

konkraftwerk bezuschusst. 

Die Rechnung(en) des Balkonkraftwerks ist / sind 

ausschließlich auf den / die Antragsteller(in) auszu-

stellen. 

Eine Kumulierung dieses Zuschussprogramms mit 

anderen Förderungen / Zuschüssen ist grundsätzlich 

nicht zulässig. 

Kosten für einen optional erworbenen (mobilen) 

Stromspeicher sind nicht zuschussfähig.  

https://kipki.rlp.de/
https://kipki.rlp.de/
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8. Zuschussvoraussetzungen 

Das Balkonkraftwerk ist während der Haltedauer 

von zwei Jahren innerhalb des Landkreises Mayen-

Koblenz zu betreiben / registrieren. 

Mieterinnen und Mieter haben vorab den Vermieter 

/ die Vermieterin über die Nutzung zu informieren 

und ggf. ein Einverständnis einzuholen. 

Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind die ent-

sprechenden Gesetze / Vorgaben / Regelungen zu 

beachten und ggf. vorab eine denkmalrechtliche Ge-

nehmigung einzuholen. 

Der Strom, der mit dem bezuschussten Balkonkraft-

werk erzeugt wird, darf nicht nach dem Erneuer-

bare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet werden. 

Das Balkonkraftwerk ist ordnungsgemäß im Markt-

stammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagen-

tur (BNetzA) zu registrieren.  

9. Antragsverfahren 

Anträge auf Zuschussgewährung sind online über 

die Homepage der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 

möglich. 

Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzu-

reichen: 

1. Rechnung(en) über den Kauf des Balkonkraft-

werks mit Angaben über den Leistungs- und Lie-

ferumfang sowie Liefer-/ Kaufdatum 

2. Registrierungsbestätigung des Balkonkraft-

werks im Marktstammdatenregister der Bundes-

netzagentur 

3. Foto des installierten / in Betrieb genommenen 

Balkonkraftwerks (optional) 

Alle Informationen zur Antragstellung unter: 

www.kvmyk.de/balkonkraftwerk-zuschuss 

10. Bewilligung  

Vollständig eingereichte Anträge werden in der Rei-

henfolge des Antragseingangs bearbeitet. 

Die Gewährung des Zuschusses erfolgt nach dem 

„Windhundprinzip“. 

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz behält sich das 

Recht vor Anträge abzulehnen, wenn die zur Verfü-

gung stehenden finanziellen Mittel ausgeschöpft 

sind oder andere Gründe (gemäß dieser Richtlinie) 

gegen eine Bezuschussung sprechen. 

 

 

Des Weiteren behält sich die Kreisverwaltung Ma-

yen-Koblenz das Recht vor, stichprobenartig die be-

zuschusste Anlage vor Ort zu besichtigen und die ge-

tätigten Angaben bei der Antragstellung zu überprü-

fen. 

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz kann den ge-

währten Zuschuss verzinst zurückfordern, wenn der 

Zahlungsempfängerin / dem Zahlungsempfänger 

arglistige Täuschung oder falsche Angaben nachge-

wiesen werden können. 

Ein Anspruch auf Bezuschussung besteht grund-

sätzlich nicht. 

Die Kreisverwaltung entscheidet in pflichtgemäßem 

Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushalts-

mittel. 

11. Auszahlung  

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach An-

tragsprüfung auf das angegebene Konto. 

12. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kreisverwaltung behält sich das Recht vor, er-

folgreiche Projekte im Rahmen des KIPKI-Förderpro-

gramms in der Öffentlichkeit zu präsentieren, um 

das Bewusstsein für erneuerbare Energien und Kli-

maschutz im Landkreis Mayen-Koblenz zu stärken. 

13. Haftungsausschluss 

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz haftet nicht für 

etwaige Schäden oder Mängel, die durch unsachge-

mäße Installation und Nutzung des bezuschussten 

Balkonkraftwerks oder durch zugehörige Bau- und 

Anlagenkomponenten entstanden sind. 

14. Kontakt 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 

S9 | Klimaschutzmanagement 

Bahnhofstr. 9 

56068 Koblenz 

klimaschutz@kvmyk.de 

www.kvmyk.de  

 
Bei Fragen oder zur Unterstützung bei der Antragstellung steht 

das Klimaschutzmanagement gerne zur Verfügung. 

15. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt nach Veröffentlichung in Kraft 

und gilt – im Rahmen der „KIPKI-Förderung“ – bis 

zum 31. März 2026 oder bis auf Widerruf. 
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